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Text 

§ 182. (1) Die Finanzstrafbehörde hat den gesetzlichen Vertreter eines jugendlichen Beschuldigten 
von den dem Beschuldigten gemäß § 180 Abs. 3 zukommenden Rechten, von den ihm in seiner 
Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter im Finanzstrafverfahren zukommenden Rechten, von der Einleitung 
des Strafverfahrens und vom Erkenntnis (von der Strafverfügung) zu verständigen. Sofern der gesetzliche 
Vertreter nicht bekannt oder nicht erreichbar ist, oder dessen Verständigung dem Wohl des Jugendlichen 
abträglich wäre oder das Strafverfahren erheblich gefährden könnte, kann der jugendliche Beschuldigte 
anstelle des gesetzlichen Vertreters eine andere geeignete Person benennen (Vertrauensperson). Dieser 
Person kommen für die Zeit, während der die genannten Voraussetzungen vorliegen, die Rechte des 
gesetzlichen Vertreters zu. Wird keine Vertrauensperson benannt, hat die Finanzstrafbehörde unter 
Berücksichtigung des Wohles des jugendlichen Beschuldigten eine solche zu bestellen und den 
Jugendlichen darüber zu informieren. 

(2) Der gesetzliche Vertreter bzw. die Vertrauensperson ist in jeder Lage des Verfahrens berechtigt, 
den jugendlichen Beschuldigten zu begleiten. Die förmliche Vernehmung des jugendlichen Beschuldigten 
ist mittels Ton- und Bildaufnahme (§ 56a) zu dokumentieren, soweit der jugendliche Beschuldigte keinen 
Verteidiger beizieht oder kein Verteidiger beizugeben ist und auch kein gesetzlicher Vertreter bzw. keine 
Vertrauensperson anwesend ist. Eine Dokumentation ausschließlich mittels einer Niederschrift ist 
zulässig, wenn eine Ton- und Bildaufnahme aufgrund eines unüberwindbaren technischen Problems nicht 
möglich ist, sofern angemessene Anstrengungen zur Behebung des Problems unternommen wurden, und 
eine Verschiebung der Vernehmung unangemessen wäre. 

(3) Ist die mündliche Verhandlung nicht öffentlich oder ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so 
können der Verhandlung neben dem gesetzlichen Vertreter bzw. der Vertrauensperson auch die 
Erziehungsberechtigten, Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe und der Jugendgerichtshilfe sowie ein 
allenfalls bestellter Bewährungshelfer beiwohnen. 
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(4) Der gesetzliche Vertreter eines jugendlichen Beschuldigten hat das Recht, auch gegen den Willen 
des Beschuldigten zu dessen Gunsten Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem Beschuldigten 
offenstehenden Frist Einspruch gegen eine Strafverfügung zu erheben, Rechtsmittel einzulegen und 
Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen. 
Ein Rechtsmittelverzicht oder ein Einspruchsverzicht des jugendlichen Beschuldigten bedarf der 
Mitunterfertigung des gesetzlichen Vertreters bzw. der Vertrauensperson oder des gemäß § 180 bestellten 
Verteidigers. 

(5) Ist der Finanzstrafbehörde bekannt, daß die Pflege und Erziehung des jugendlichen 
Beschuldigten vom Pflegschaftsgericht einer anderen Person als dem gesetzlichen Vertreter übertragen 
ist, so sind die in den Abs. 1 bis 4 angeführten Rechte auch dieser Person einzuräumen. 

Anmerkung 
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